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Kantonsrat St.Gallen 51.05.46 

 

 

 

Interpellation Kündig-Rapperswil (34 Mitunterzeichnende): 

«Uneinheitliche Anstellungsbedingungen der Jugendmusikschulen JMS des Kantons 

St.Gallen 

 

 

Im 2005 und in den vergangenen Jahren haben die Medien die Öffentlichkeit mehrmals über 

unbefriedigende Anstellungsverhältnisse und fragwürdige Kündigungsmassnahmen von ein-

zelnen JMS namentlich der JMS Linth informiert. 

 

Auf meine Nachfrage bei der Kommission der JMS Linth, bei den Präsidien der Beteiligten 

Schulgemeinden Uznach und Schmerikon und beim ED ist mir durchwegs die Antwort entge-

gen gekommen, dass die JMS Linth ein Zweckverband sei mit privatrechtlichen Anstellungs-

verhältnissen und dementsprechender Befugnis, auch ausgewiesenen Lehrkräften nach Er-

messen und Gutdünken der Schulleitung und der Kommission zu kündigen. 

 

Einzelne JMS des Kantons sind Zweckverbände und Stellen ihre Lehrkräfte privatrechtlich an. 

Somit sind nicht alle Musiklehrerinnen und Musiklehrer des Kantons gegen Willkürlichkeit im 

Kündigungsvollzug geschützt. 

 

Ich bitte die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 

 

1. Wie viele JMS im Kanton stellen ihre Lehrkräfte privatrechtlich an? 

2. Weshalb sind die Anstellungsverträge und -bedingungen der JMS im Kanton nicht einheit-

lich geregelt wie die Volksschullehrkräfte, nämlich nach dem öffentlichen Recht? 

3. Welchen Schutz gewährt der Kanton bzw. das ED aktuell den Musiklehrkräften gegen 

willkürlichen Kündigungsvollzug von JMS, die noch privatrechtlich organisiert sind? 

4. Welche Anstellungs- und Vertragsart bietet den Lehrkräften des JMS bessere Bedingun-

gen in Bezug auf Mindestlektionen und Kündigungsschutz, die öffentlich-rechtliche oder 

die privatrechtliche? 

5. Ist eine Gesetzesänderung des ED im laufenden Schuljahr vorgesehen auf eine einheit-

liche öffentlichkeitsrechtliche Anstellung der Jugendmusiklehrkräfte im Kanton? 

6. Welchen Anstellungs- bzw. Kündigungsschutz und welche Aufsichtsverantwortung 

gewährt das ED den Musiklehrkräften, die nach wie vor in einem privatrechtlichen 

Anstellungsverhältnis stehen?»  

 

 

28. September 2005 Kündig-Rapperswil 
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